
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER  

UNTERNEHMENSGRUPPE NEMETZ-HOLDING GMBH  

(einschließlich) NEMETZ-FLEISCH HANDELSGMBH  

 

FÜR LIEFERANTEN VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

Stand: März 2026 

 

Betriebsstraße 19, 3071 Böheimkirchen samt aller Betriebsstandorten 

 

 

1. Geltungsbereich 

 

1.1. Die NEMETZ-FLEISCH HandelsgmbH und NEMETZ-HOLDING GmbH hat Ihren Hauptsitz in 

Böheimkirchen und weitere Standorte in Österreich.  

 

1.2. Der Geltungsbereich dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen (kurz: „AEB“) umfasst das 

Verhältnis zwischen der NEMETZ-FLEISCH HandelsgmbH und / oder NEMETZ-HOLDING GmbH 

als Auftraggeber und dem Lieferanten als Auftragnehmer.  

 

1.3. Nebenabreden, Ergänzungen oder Abänderungen zu diesen AEB bedürfen der Schriftform. 

Bei Widersprüchen in den Vertragsgrundlagen gilt nachstehende Reihenfolge:  

> Sondervereinbarungen, soweit diese schriftlich bestätigt sind; 

> diese AEB; 

> gesetzliche Regelungen.  

 

1.4. Diese AEB bleiben in jedem Fall vollinhaltlich wirksam, solange wir keine ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung zu Abweichungen gegeben haben. Etwaigen Vertragsbedingungen 

des Vertragspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Vertragsbedingungen von 

Lieferanten oder Kunden verpflichten uns keinesfalls, auch dann nicht, wenn wir diesen 

nicht ausdrücklich widersprechen. Die vorliegenden AEB gelten für die weitere 

Geschäftsabwicklung und Folgeaufträge auch ohne nochmalige ausdrückliche Vereinbarung. 

Auch Vertragserfüllungshandlungen von NEMETZ-FLEISCH und/oder NEMETZ-HOLDING gelten 

nicht als Zustimmung zu den AGB des Vertragspartners. Wenn in der Bestellung von NEMETZ-

FLEISCH und/oder NEMETZ-HOLDING auf Angebotsunterlagen des Auftragnehmers Bezug 

genommen wird, bedeutet dies keine Anerkennung der kaufmännischen Bedingungen des 

Auftragnehmers. Spätestens mit Beginn der Ausführung der Bestellung durch den 

Auftragnehmer gelten dies AEB als anerkannt.  

 

1.5. Erklärungen der Parteien sind auch dann wirksam, wenn sie per SMS, E-Mail, Fax oder 

anderen Kommunikationsmitteln verfasst und übermittelt werden, soweit eine Bestätigung 

vorliegt.  

 

1.6. NEMETZ-FLEISCH und/oder NEMETZ-HOLDING behält sich das Recht vor, die AEB’s, AGB’s 

und Nutzungsbedingungen einschließlich der Datenschutzbedingungen jederzeit zu ändern. 

Die geänderte Fassung wird auf der Homepage veröffentlicht.   



 

 

 

 

 

 

 

2. Angebot 

 

2.1. Angebote des Auftragnehmers sind für NEMETZ-FLEISCH und/oder NEMETZ-HOLDING 

kostenfrei und unverbindlich.  

 

2.2. Angebotsunterlagen werden nicht retourniert, Muster nicht vergütet. Auf etwaige 

Abweichungen zur Anfrage hat der Auftragnehmer eindeutig hinzuweisen.  

 

3. Bestellungen 

 

3.1. Bestellungen bedürfen ihrer Gültigkeit der Schriftform (mittels Fax oder E-Mail). Mündliche 

oder telefonisch erteilte Bestellungen sind schriftlich zu bestätigen, ebenso jede 

nachträgliche Änderung der Bestellung.  

 

3.2. Vereinbarungen sind nur mit vertretungsbefugten Organen des Auftraggebers verbindlich.  

 

3.3. Sämtliche Beilagen zu Anfragen oder Bestellungen (zB Muster, Rezepturen,…) sind Eigentum 

von NEMETZ-FLEISCH und/oder NEMETZ-HOLDING und dürfen ohne die vorherige schriftliche 

Zustimmung des Auftraggebers nicht anderwertig verwendet werden. Sie sind dem 

Auftraggeber mit dem Angebot oder nach erfolgter Bestellung unaufgefordert zu 

retournieren.  

 

3.4. In allen den Auftrag betreffenden Schriftstücken sind die Informationen zur Bestellung 

anzugeben: Bestellnummer, Bestelldatum. Mitteilungen ohne diese Angaben gelten im 

Zweifel als nicht eingelangt.  

 

4. Preise 

 

4.1. Die vereinbarten Preise gelten als Festpreise exkl. MWSt, die alle im Zusammenhang mit der 

Erfüllung der Lieferung und Leistungen stehenden Aufwendungen des Auftragnehmers 

beinhalten. Dazu zählen insbesondere alle Kosten für Transport, Versicherung, Verpackung, 

Steuern, Zölle, Abgaben und andere Kosten die mit den Lieferungen und Leistungen des 

Auftragnehmers zusammenhängen. NEMETZ-FLEISCH und/oder NEMETZ-HOLDING übernimmt 

darüber hinaus nur solche Kosten, die vorher ausdrücklich vereinbart wurden.  

 

4.2. Soweit nicht anders vereinbart, gilt für alle Lieferungen: geliefert, frei Haus, Böheimkirchen 

(resp. Nemetz-Markt Standorte)  

 

5. Bezahlung  

 

5.1. Rechnungen sind per Post zu übermitteln. Teilrechnungen und Kopien sind als solche zu 

kennzeichnen. Alle Rechnungen haben die gesetzliche Umsatzsteuer gesondert auszuweisen.  

 

5.2. Rechnungen werden, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, nach 30 Tagen nach Erhalt 

der Rechnung, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung bereits erfolgt ist, beglichen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Rechnungen, die formalrechtliche, sachliche oder rechnerische Mängel bzw. Fehler 

aufweisen, begründen bis zur Richtigstellung keine Fälligkeit und können bei groben Mängel 

zurückgesandt werden. In diesem Fall beginnt die Zahlungsfrist erst mit dem Eingang der 

korrekten Rechnung zu laufen.  

 

5.4. Bei fehlerhaften Leistungen ist der Auftraggeber berechtigt, die Zahlung bis zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung zur Gänze zurückzubehalten, und zwar ohne Verlust von 

Rabatten, Skonti oder ähnlichen Zahlungsvergünstigungen.  

 

5.5. NEMETZ-FLEISCH und/oder NEMETZ-HOLDING erstellt Wareneingangsbelege die zur Buchung 

herangezogen werden. Gewichtsdifferenzen und Differenzen in Menge und Preis werden 

direkt berücksichtigt. Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, entsprechend 

gleichlautend zu buchen und Gutschriften auszustellen, die exakt auf die einzelne Leistung 

anzurechnen sind.  

 

5.6. Alle Rechnungen müssen die zur Zahlung notwendigen Daten enthalten: Kontonummer, 

Bank, IBAN, BIC sowie sämtliche Daten imS des § 11 UStG zur korrekten Rechnungslegung.  

 

5.7. Zahlungen erfolgen, an die vom Auftragnehmer bekanntgegebene Bankverbindung durch 

Überweisung. Sämtliche Spesen sind vom Auftragnehmer zu tragen. Nicht vereinbarte 

Nachnahmesendungen werden nicht angenommen.  

 

5.8. NEMETZ-FLEISCH und/oder NEMETZ-HOLDING behält sich das Recht vor, Forderungen 

gegenüber dem Auftragnehmer mit dessen Forderungen aufzurechnen.  

 

5.9. Die Zahlung bedeutet in keinem Fall die Anerkennung der Ordnungsmäßigkeit der Lieferung 

und damit keinen Verzicht des Auftraggebers auf diesem zustehende Ansprüche aus 

Erfüllungsmängel wegen Gewährleistung, Garantie und Schadensersatz. 

 

6. Lieferung, Versand, Verpackung 

 

6.1. Wir sind nur zur Übernahme jener Waren verpflichtet, die der Bestellung entsprechen und 

die den Qualitäts- und Übernahmekriterien laut Angebot entsprechen. Bei begründeter 

Verweigerung der Übernahme der Produkte stehen dem Vertragspartner keine Ansprüche – 

auf welcher Grundlage auch immer – zu.  

 

6.2. Vor Übergabe der Waren hat der Vertragspartner alle gesetzlich vorgeschriebenen 

Unterlagen – insbesondere den Lieferschein – vorzulegen. Der Vertragspartner hat die 

angelieferten Waren entsprechend den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Ö-

Normen und Grenzwerten insbesondere nach Art, Zusammensetzung, Gefährlichkeit, Menge 

und Herkunft exakt zu deklarieren.  

 

6.3. Der Vertragspartner haftet uns gegenüber für alle Schäden und zusätzlichen Kosten, die aus 

einer mangelhaften Qualifikation und Deklaration der übernommenen Waren sowie bei der 

Anlieferung infolge der Verwendung ungeeigneter oder mangelhafter Behälter entstehen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Wir behalten uns dabei vor, die Waren vorerst unter Vorbehalt zu übernehmen und 

untersuchen zu lassen. Im Falle der berechtigten Ablehnung einer Annahme stehen dem 

Vertragspartner oder Transporteur uns gegenüber keine wie immer gearteten Ansprüche zu.  

 

7. Anzuwendendes Rechts, Gerichtsstand 

 

7.1. Zur Anwendung gelangt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der 

Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechtes. 

 

7.2. Als Gerichtsstand für sämtliche aus oder im Zusammenhang mit dem Rechtsgeschäft 

resultierenden Streitigkeiten zwischen uns und unseren Vertragspartnern wird das für St. 

Pölten sachlich zuständige Gericht vereinbart. Wir behalten uns ausdrücklich vor, den 

Vertragspartner an jedem anderen Gerichtsstand, insbesondere am Sitz des 

Vertragspartners zu klagen. Für Verbrauchergeschäfte im Sinne des § 1 (1) KSchG bleibt die 

Gültigkeit des § 14 KSchG unberührt.  

 

8. Datenschutz, Cookies, Social Media, Links 
 

8.1. Informationspflicht im Sinne Art 13 DSGVO 

 

Gemäß DSGVO steht Ihnen Frau Simona Nemetz als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Ihre Daten werden zweckgebunden verarbeitet. Den Zweck entnehmen Sie bitte der 

jeweiligen Tätigkeit (zB. Versand zum Newsletter, Anmeldung zum Workshop, 

Kundenbonuskarte,…) 

 

Sämtliche Daten, die wir für die üblichen Geschäftsprozesse benötigen (Bestellungen, 

Lieferungen, Rechnungen) werden in unseren Systemen zur Abwicklung des Geschäfts 

gespeichert. Es folgt keine Weitergabe der Daten an Dritte, außer soweit für die Erbringung 

der Leistungen bzw. zur Erfüllung von Lieferungen durch den Anbieter benötigt oder 

aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung. (zB externe Transportunternehmen). Dafür 

bestehen gesonderte Datenschutzvereinbarungen mit jedem Auftragsverarbeiter.  

 

Ihre Daten werden nicht für Marketingzwecke genutzt, außer Sie wünschen dies 

ausdrücklich. Dazu bitten wir Sie, die entsprechenden Formulare zu nutzen.  

 

Ihre Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist oder, wenn keine gesetzliche 

Verpflichtung besteht, bis zum Ende der Auftragsabwicklung gespeichert. Eine Löschung der 

Daten, die nicht aus gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen heraus gespeichert 

werden müssen, können Sie schriftlich begehren.  

 

Davon unberührt besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung oder das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit schriftlich widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Außerdem besteht das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.  

 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu 

verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, 

beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.  

 

 

 

 

 

 


